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Geshäftsordnung des Vorstandes der Piraten des LV MV 3Titel 1 � Der Landesverband� 1 Sitz des LandesverbandesDer Sitz des Landesverbandes Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshland(Landesverband) ist in Rostok.Titel 2 � Vorstandssitzungen� 2 Einberufung(1) 1Der Vorstand tritt in seiner Amtsperiode mindestens zwei Mal zusammen. 2Er wirdvom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von einem seiner Stellvertreter shriftlihmit einer Frist von zwei Wohen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsor-tes einberufen. 3Bei auÿerordentlihen Anlässen kann die Einberufung auh kurzfristigererfolgen.(2) Shriftlih ist auh eine Einladung per E-Mail.� 3 Handlungs- und Beshlussfähigkeit; Beshlüsse(1) 1Der Vorstand ist handlungs- und beshlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitgliederzusammentritt. 2Jedoh müssen wenigstens drei Mitglieder des Vorstandes zusammen-treten. 3Die Beshlussfähigkeit ist vom Protokollführer festzustellen und im Protokoll zuvermerken.(2) 1Fragen, die einen Beshluss als Folge haben, sind so zu stellen, dass sie sih mit �Ja�oder �Nein� beantworten lassen. 2Solange nihts anderes bestimmt ist oder beshlossenwird, beshlieÿt der Vorstand mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 3Änderungender Satzung des Landesverbandes nah � 15 Abs. 3 der Satzung des Landesverbandesbedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Vorstandes.� 4 Dokumentation von Vorstandssitzungen(1) 1Vorstandssitzungen werden protokolliert. 2Sofern und solange kein Protokollführerbestimmt wurde, übernimmt der stellvertretende Vorsitzende diese Aufgabe. 3Ist derstellvertretende Vorsitzende niht anwesend, übernimmt ein Beisitzer die Protokollfüh-rung.(2) 1Das Protokoll enthält alle Anträge, Beshlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse,Stellungnahmen und Shwerpunkte des Sitzungsverlaufs. 2Es wird allen Vorstandsmitglie-dern vor Verö�entlihung zugeleitet und muss von diesen innerhalb einer Wohe bestätigtwerden. 3Erfolgt kein Widerspruh, so gilt das Protokoll als akzeptiert.



Geshäftsordnung des Vorstandes der Piraten des LV MV 4(3) 1Beshlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse werden gesondert protokolliert. 2Siemüssen von mindestens zwei anwesenden Mitgliedern des Vorstandes unterzeihnet wer-den und werden innerhalb einer Wohe verö�entliht.� 5 Antrags- und Redereht; Behandlung von Anträgen(1) 1Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder des Landesverbandes und Mitglieder des Bun-desvorstandes der Piratenpartei Deutshland sind antrags- und redeberehtigt. 2Gästesind redeberehtigt; ihnen kann das Antragsreht erteilt werden. 3Der Vorstand kannMitgliedern des Landesverbandes, Mitgliedern des Bundesvorstandes der PiratenparteiDeutshland und Gästen das Antrags- oder Redereht entziehen.(2) Anträge sind unverzüglih auf der nähsten Vorstandssitzung zu behandeln.� 6 Virtuelle und fernmündlihe Vorstandssitzungen(1) 1Virtuelle und fernmündlihe Vorstandssitzungen sind statthaft, sollen aber nur beiäuÿerster Dringlihkeit statt�nden. 2Sofern im Folgenden keine abweihenden Regelungengetro�en werden, sind die Vorshriften über Vorstandssitzungen entsprehend anwendbar.(2) 1Die Mitglieder des Vorstandes haben ihre Identität nahzuweisen. 2Solange nihtjedes teilnehmende Vorstandsmitglied von der Identität der anderen Teilnehmer als Mit-glied des Vorstandes überzeugt ist, ist der Vorstand niht handlungs- und beshlussfähig.(3) Die Protokolle sind bis zur nähsten regulären Vorstandssitzung vorläu�g gültig, bissie bestätigt werden.Titel 3 � Aufgabenverteilung� 7 Vorstand
1Der Vorstand vertritt den Landesverband nah auÿen. 2Er regelt die Tagesgeshäftedes Landesverbandes im Rahmen der Beshlüsse der Gründungsversammlung und desLandesparteitages. 3Er bereitet Landesparteitage vor, koordiniert sie und rihtet sie aus.� 8 Vorsitzender
4Der Vorsitzende vertritt den Vorstand. 5Er leitet den Landesverband mit Hilfe des Vor-standes. 6Streitigkeiten innerhalb des Vorstandes werden vom Vorsitzenden geshlihtet.� 9 Stellvertretender VorsitzenderDer stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden während dessen Abwesenheit



Geshäftsordnung des Vorstandes der Piraten des LV MV 5oder wenn der Vorsitzende seine Aufgaben aus anderen Gründen niht wahrnehmen kann.� 10 ShatzmeisterDer Shatzmeister ist verantwortlih für die Konto- und Buhführung und alle sonstigen�nanziellen Angelegenheiten.� 11 Beisitzer
7Die Beisitzer nehmen die ihnen vom Vorstand übertragenen Aufgaben wahr. 8Sie ent-lasten den Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und Shatzmeister.� 12 Verwaltung der Mitgliedsdaten(1) 1Die Mitgliedsdaten sind gegen unbefugten Zugri� zu sihern. 2Sofern sie auf infor-mationstehnishen Systemen geführt werden, sind sie zu vershlüsseln.(2) Sofern und solange die Verwaltung der Mitgliedsdaten keinem anderen Vorstandsmit-glied übertragen wurde, übernimmt der Shatzmeister diese Aufgabe.� 13 Verwaltung der LandesgeshäftsstelleDer Vorstand beauftragt und beaufsihtigt die Führung der Landesgeshäftsstelle.� 14 Form und Umfang von Tätigkeitsberihten
1Tätigkeitsberihte des Vorstandes bestehen aus den Tätigkeitsberihten der Mitgliederdes Vorstandes. 2Die Mitglieder des Vorstandes erstellen ihre Tätigkeitsberihte eigen-verantwortlih über das ihnen übertragene Tätigkeitsgebiet.Titel 4 � Shlussbestimmungen� 15 Inkrafttreten; Verö�entlihung(1) Diese Geshäftsordnung tritt am Tage nah ihrem Beshluss durh den Vorstand inKraft.(2) 1Sie ist angemessen innerhalb einer Wohe nah dem Inkrafttreten zu verö�entlihen.
2Dies gilt auh für Änderungen der Geshäftsordnung.


